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Was ist eine Sedierung in der Palliativversorgung (PV)?

Sedierung

▪= Reduzierung des Bewusstseins durch Medikamente

▪ kann mit Absicht erfolgen (gezielte Sedierung) oder 

unerwünschte Nebenwirkung bestimmter Medikamente sein

▪Ziel einer „gezielten Sedierung in der Palliativversorgung“: 

Leidenslinderung oder Vorbeugen von unmittelbar 

bevorstehendem Leiden an sonst nicht kontrollierbaren 

Beschwerden

▪Verschiedene Formen: 

▪ vorübergehend oder bis zum Versterben

▪ leichte oder tiefe Sedierung

Quelle und weiterführende Informationen: Forschungsverbund SedPall, in Kooperation mit der Dt. Gesellschaft für 
Palliativmedizin e.V. Handlungsempfehlung. Einsatz sedierender Medikamente in der Spezialisierten Palliativversorgung. 
2021. https://www.dgpalliativmedizin.de/images/210422_Broschu%CC%88re_SedPall_Gesamt.pdf 
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Indikation für gezielte Sedierung in der PV

1. Belastende Beschwerden, die trotz aller verhältnismäßigen Maßnahmen

(…) nicht ausreichend gelindert wurden und

für die Patientin/den Patienten unerträglich sind

▪ z.B. akute Verwirrtheit, Unruhe im Sterbeprozess, Atemnot, Schmerzen

▪ existentielles Leid oder Leiden an z.B. Depression oder Angst 

(cave: besondere Voraussetzungen für gezielte Sed. in diesen Situationen)

2. Krisen-Situationen

▪ z.B. akute, starke Blutungen; akute Verlegung der Atemwege

3. Vorbeugung unmittelbar bevorstehenden Leidens bei Durchführung 

oder Beendigung einer medizinischen Maßnahme
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Def. Existentielles Leid: „Leid, das sich umfassend auf die Tatsache bezieht, 

dass und wie man lebt.“ 

Ein Wunsch zu sterben ist keine Indikation für eine gezielte Sedierung. 



Vorab-Besprechen der Möglichkeit einer gezielten Sedierung

bei Krankheiten, bei denen mit 

▪ starker Atemnot oder 

▪ einer akuten starken Blutung 

gerechnet werden muss
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(https://cdn.lmu-
klinikum.de/ed005b80f1c79412/c8bdbb57211d/v/83b1e989690d/schreiben.jpg)



Entscheidungsfindung

▪Beachtung des (mutmaßlichen) Patientenwillens

▪ Festlegung durch Pat./rechtl. Stellvertretung + Behandlungsteam, wer 

involviert wird 

▪ Einschätzung der Voraussetzungen zur Indikationsstellung in 

multiprofessioneller Fallbesprechung

▪Bei ethischen Konflikten: klinische Ethikberatung/ethisches Fallgespräch

▪Aufklärung und Einwilligung der Patientin/des Patienten bzw. der/des 

rechtlichen Stellvertreterin/Stellvertreters
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„(…) Bei existentiellem Leiden ist psychologische und 
seelsorgerische Kompetenz für die 

Fallbesprechung einzubinden.“

separater Vortrag

separater Vortrag
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Forschungsverbund iSedPall

Entscheidungsfindung

(Ausschnitt)
Dokumentation



Festlegung von Tiefe und Dauer der gezielten Sedierung

„(…) niedrigstmögliche Dosis des 
Medikaments bzw. die 

entsprechende Sedierungstiefe (…), 
die zur Linderung des Leidens 

notwendig ist.“

„(…) in der Regel zunächst als 
vorübergehende Sedierung 
erfolgen und nach einem vorab 

festgelegten Zeitraum 
reevaluiert werden.“
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Ausnahme:

Bei existentiellem oder 

psychisch bedingtem Leiden: 

in jedem Fall zunächst 

vorübergehende Sedierung für 

einen vorab definierten Zeitraum 

(bis maximal 24 Stunden)

Aufrechterhalten einer tiefen Sedierung bis zum Tod nur, wenn „mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass eine 
Reduktion der Sedierungstiefe erneut zu unerträglichem Leiden führen 
würde.“

In der Regel: Start mit leichter Sedierung

Ausnahme:

In akuten Krisensituationen ggf. von 

vornherein Medikamentendosis zur 

Erreichung einer tiefen Sedierung (RASS-

PAL ≤ 3) 
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Festlegung von Tiefe und Dauer der gezielten Sedierung

(Ausschnitt)

Dokumentation
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Arzneimittelauswahl und Dosierung

Forschungsverbund iSedPall

(Ausschnitte)



Regelmäßige Überwachung/Monitoring

▪Ziel: Anpassung der Dosis so, dass das Leiden erträglich und die

Sedierung nicht tiefer als zur Leidenslinderung notwendig ist

▪Kriterien der regelmäßigen Reevaluation:

• das Ausmaß des Leidens

• die Tiefe der Sedierung

• unerwünschte Arzneimittelwirkungen

• Ggf. ausgewählte Vitalparameter (z.B. Atemfrequenz, Puls)

▪Häufigkeit der regelmäßigen Reevaluation:

• von verantwortlicher Ärztin/Arzt festzulegen
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Regelmäßige Überwachung/Monitoring
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Dokumentation

Forschungsverbund iSedPall

Dokumentation:
- Ergebnisse der 

Reevaluation

- daraus 
gezogene 
Konsequenzen

(Ausschnitt)



Betreuung während der gezielten Sedierung

▪Vor Beginn einer gezielten Sedierung, die ggf. bis zum Tod andauert: 

Ermöglichen des Abschiednehmens

▪würdevoller Umgang wie bisher bei uneingeschränktem Bewusstsein

▪Beachtung der zuvor abgesprochenen Wünsche

▪Regelmäßige Überprüfung alle pflegerischen und medizinischen 

Maßnahmen, Anpassung an die veränderten Bedingungen während der 

gezielten Sedierung entsprechend des zuvor geäußerten oder 

mutmaßlichen Patientinnen-/Patientenwillens
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Austausch mit Zugehörigen

▪Mit Zustimmung der Patientin/des Patienten: regelmäßige

Information der Zugehörigen

▪Unterstützungsangebote für Zugehörige

▪Auf Wunsch Beratung und Anleitung, wie Zugehörige unterstützen

und Nähe zeigen können, z.B.:

▪ Reden

▪ Berührung

▪ Schaffen einer für die/den Pat. wohltuenden Atmosphäre

▪ Auf Wunsch Einbindung in die pflegerische Versorgung

13



Vielen Dank!
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